
      Nutzungsvereinbarung für private Endgeräte im Unterricht  

ab Klasse 10 am Gymnasium Dörpsweg 

Das Gymnasium Dörpsweg möchte, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, digitale Medien 
sinnvoll, verantwortungsvoll und zielorientiert einzusetzen. Die folgenden Regelungen stellen einen 
organisatorischen Rahmen dar, um eigene digitale Endgeräte ab Jahrgang 10 als tägliche 
Werkzeuge gewinnbringend in den Unterricht zu integrieren und strukturiert möglich zu machen. Sie 
sind eine Erweiterung zur Vereinbarung für die Nutzung digitaler Medien am Gymnasium Dörpsweg. 
Das Gymnasium Dörpsweg eröffnet allen Schülerinnen und Schülern ab Klasse 10 auf Antrag 
kostenlos den Zugang zum Internet über das WLAN „hamburg-schule“. Ein Anspruch auf Zulassung 
zur Internetznutzung besteht nicht. Das Angebot der Internet-Nutzungsmöglichkeit kann jederzeit 
individuell oder generell durch die Schule eingeschränkt werden.                                                                                                                   
Der Zugang zum WLANs für die Nutzung privater Endgeräte wird nur erteilt, wenn die folgenden 
Regelungen anerkannt und befolgt werden. Diese sind Teil der Schulordnung und gelten für private 
und für befristete durch die Schule zur Nutzung überlassene Endgeräte:    

1. Als private Arbeitsgeräte sind im Unterricht lediglich Tablets mit digitalen Eingabestiften 
zugelassen. Smartphones und Smartwatches sind aufgrund des Ablenkungspotentials 
ungeeignet und sollten nur mit triftigem Grund im Unterricht eingesetzt werden. 

2. Die Schüler:innen ab Jahrgang 10 sind berechtigt, ein solches digitales Endgerät sowie 
den Internetzugang der Schule ausschließlich für unterrichtliche schulische Zwecke zu 
benutzen. Private Nutzungen sind untersagt. Über Ausnahmen entscheidet die 
aufsichtführende Lehrkraft. 

3. Der Zugang zum WLAN ist nur personenbezogen und mit zugehörigem Passwort möglich. 
Es ist untersagt, diese Daten Dritten zugänglich zu machen. Im Zweifelsfall haftet der 
registrierte Nutzer für unzulässige Aktivitäten Dritter bei der Nutzung seines WLAN-Zugangs. 

4. Die Endgeräte dürfen nur in den hierfür vorgegebenen Zeiten und Unterrichtsphasen 
verwendet werden. Grundsätzlich bleiben die Regeln zur Nutzung von Handys auf dem 
Schulgelände bestehen und es gilt die Hausordnung (DörpsWegWeiser):  
https://gd.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/410/2023/11/DWW-Eltern.pdf 

5. Es ist sicherzustellen, dass das private Endgerät während des Unterrichts immer lautlos (Ton 
und Vibration) eingestellt ist. Das Gerät ist umgehend in den Standby-Modus zu versetzen, 
wenn es für den Unterricht nicht aktiv benötigt wird.  

6. Bild-, Ton- und Videoaufzeichnungen sind ohne ausdrückliche Erlaubnis der 
verantwortlichen Lehrkraft untersagt. Sollte die Lehrkraft den Eindruck haben, dass ein 
diesbezüglicher Missbrauch vorliegt, kann sie entscheiden, dass der betreffende Schüler 
/ die betreffende Schülerin im Unterricht das eigene Endgerät nicht mehr verwenden 
darf. 

7. Das Tablet soll beim Schreiben/Arbeiten flach auf dem Tisch liegen. Eine Nutzung der 
digitalen Heftführung setzt voraus, dass die Schüler:innen digitale Mitschriften, 
Unterrichtsergebnisse und Bearbeitungen von Aufgaben systematisch anlegen, um sie 
nach Aufforderung der Lehrkraft unmittelbar zur Verfügung stellen zu können. Dazu 
gehört auch, ggf. die Aufzeichnungen per E-Mail eigenverantwortlich bereitzustellen.  

8. Regelungen der Fachkonferenzen der einzelnen Unterrichtsfächer hinsichtlich der 
Anforderungen an die digitale Heftführung sind zu beachten. 

9. Die Nutzung des privaten Endgerätes kann aus unterrichtlichen oder pädagogischen 
Gründen seitens der Lehrkraft eingeschränkt werden. Aus diesem Grund müssen neben 
dem digitalen Endgerät immer auch Papier und verschiedene Stifte mitgeführt werden. 

10. Alle Schüler:innen sind selbst für ihre Endgeräte verantwortlich und müssen diese 
eigenverantwortlich verwenden und instand halten können. Die Schule haftet nicht für 



Verlust, Beschädigung, Datensicherheit oder Diebstahl des Endgeräts. Es muss 
sichergestellt werden, dass der Akku des jeweiligen Gerätes geladen ist, da ein Zugang 
zu Steckdosen nicht immer gewährleistet werden kann. Das Mitbringen einer Powerbank 
ist erlaubt.  

11. Die Schüler:innen sind für die Sicherung ihrer gespeicherten Daten prinzipiell selbst 
verantwortlich. Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren Internetzugang 
abrufbaren Angebote verantwortlich. Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des 
Strafrechts, Urheberrechts und des Jugendschutzgesetzes, sind zu beachten. Es ist 
verboten, etwa pornographische, sexistische, homophobe, rassistische, 
gewaltverherrlichende, verfassungsfeindliche oder sonst jugendgefährdende Inhalte 
aufzurufen, zu versenden oder zu verbreiten. Werden solche Inhalte versehentlich 
aufgerufen, ist die Anwendung sofort zu schließen und die aufsichtführende Lehrkraft zu 
informieren. 

Bei Verstößen gegen diese Regelungen kann die Nutzung des privaten Endgeräts bzw. die Nutzung 
des WLANs temporär oder dauerhaft untersagt werden.  
Bei schwerwiegenden Verstößen wird das Gerät von der Lehrkraft einbehalten und es drohen 
weitere disziplinarische Maßnahmen. Die Endgeräte (z.B. Smartphone oder Tablet) müssen in 
diesem Fall ausgeschaltet der Lehrkraft zur Aufbewahrung im Sekretariat übergeben werden. Dort 
kann es gemäß den Bestimmungen der Hausordnung von den Erziehungsberechtigten abgeholt 
werden. 
 

Erklärung des Schülers/der Schülerin:    Klasse:   

Als Nutzer/in verstehe ich die oben genannten Regeln und Bedingungen und verpflichte mich, 
diese einzuhalten. Ich verstehe weiterhin, dass jeder Verstoß gegen die Nutzungsregeln zum Verlust 
meines Privilegs, das eigene Endgerät zu nutzen führt und auch zu anderen Disziplinarmaßnahmen 
führen kann. Die Verantwortung für Verstöße gegen das Gesetz und daraus resultierende rechtliche 
Konsequenzen trage ich, respektive meine Eltern / Erziehungsberechtigten, selbst. 

 

Datum   Unterschrift Schülerin/Schüler        

 

Erklärung der/des Erziehungsberechtigten        

Wir haben von dieser Vereinbarung Kenntnis genommen und unterstützen unseren Sohn/unsere 
Tochter, soweit es uns möglich ist, darin sie einzuhalten.   

 

Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r       

 

 


